[image: image1.png]



Wegbeschreibung zur JH Köln-Deutz
Weg mit der Bahn:

Bis ICE-Bhf. Köln-Deutz, dann über die Ampel auf dem Ottoplatz zum Haupteingang der Jugendherberge gehen.
Auch der Hbf Köln ist nur 15 Min. Fußweg von der JH entfernt.
Weg mit dem Auto:

Aus Richtung Krefeld/Neuss:
A 57 bis Autobahnende, dann Richtung Zoobrücke/Messe, Ausfahrt Richtung Messe/"Lanxess arena", dann die Deutz-Mülheimer-Straße, dann rechts abbiegen und anschließend erste Möglichkeit Linksabbiegeampel in die Neuhöfferstraße, erste Straße rechts ist die Siegesstr. 

Aus Richtung Dortmund/Oberhausen/Düsseldorf/Frankfurt:
A 3 bis Autobahnkreuz Heumar, dann A 4 in Richtung Aachen bis Kreuz Köln-Gremberg, durch die Unterführung im Rathaus, dann Linksabbiegerampel in die Neuhöfferstraße, erste Straße rechts ist die Siegesstr.
Parken:
Die JH Köln-Deutz verfügt über 35 PKW-Parkplätze. Außerdem stehen in der nächsten Umgebung mehrere Parkhäuser zur Verfügung.
Achtung: Die Jugendherberge liegt in der Umweltzone der Kölner Innenstadt für die auch Gäste eine Umweltplakette benötigen:

http://dohinge.koeln.de/pda/archiv/knews/artikel.php3/37354/artikel.html 
Hinweise zu Übernachtung und Reisekosten:
Übernachtung und Verpflegung in der Jugendherberge werden übernommen. Solltest du / solltet ihr trotz dieser verbindlichen Anmeldung nicht erscheinen ohne dich / euch 3 Tage vorher abzumelden, müssen wir euch die Storno-Gebühren der Jugendherberge berechnen.
Fahrtkosten können wir erstatten, wenn ihr keinen anderen Träger (wie den AStA) dafür findet. Dies gilt immer für Bahnfahrkarten der 2.Klasse auf der günstigsten Strecke (es sei denn, eine andere Strecke ist deutlich schneller). Fahrkarten 1. Klasse, für Nachtzüge oder andere Züge mit besonderem Tarif  sowie Flüge können nur nach vorheriger Absprache erstattet werden, wenn der Normalpreis der 2. Klasse nicht überschritten wird.

Macht die Behinderung die Nutzung eines eigenen PKW notwendig, können wir nach Absprache eine Kilometerpauschale erstatten. Die Tatsache, dass der PKW benutzt wurde, muss begründet und, z.B. durch eine Quittung einer Tankstelle von der Wegstrecke, belegt werden. 
